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Antrag der FW-Fraktion bzgl. Helmpflicht für Fahrradfahrer unter 16 Jahren  
- STV/1423/2013  
 
Sehr geehrter Herr Geißler,  
 
bezüglich Ihres obigen Prüfantrages, der wie folgt lautet: 
 
"Der Magistrat der Stadt Gießen wird gebeten zu prüfen, ob und wie eine Helmpflicht für 
Fahrradfahrer unter 16 Jahren im Bereich der Stadt Gießen (inkl. Ortsteile) eingeführt werden 
kann (durch Satzung o. ä.)." 
 

kann wie folgt berichtet werden:  
 
Die Frage der Helmpflicht betrifft das Verhalten von Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr. Die 
Gesetzgebungs- bzw. Regelungskompetenz hierfür liegt beim Bund (Art. 72 II i.V.m. Art. 74 I Nr. 
22 GG). Der Bund hat über das Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung und die 
Fahrerlaubnisverordnung hiervon auch Gebrauch gemacht.  
 
Weder in den genannten noch in einer anderen Rechtsvorschrift gibt es eine 
Ermächtigungsgrundlage für eine gemeindliche Satzung.  
 
Der Bund hat die Frage der Einführung einer Helmpflicht für Radfahrer im Rahmen der aktuellen 
Änderung der Straßenverkehrsordnung geprüft und bewusst darauf verzichtet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerda Weigel-Greilich      
     Bürgermeisterin   
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